
9. Anhang 
 
Auszüge aus einschlägigen Gesetzen (Stand Mai 1997) 
 

Schulpflichtgesetz 1985 
BGBl.Nr. 76/1985, in der Fassung BGBl.Nr. 161/1987, 
456/1992, 513/1993 und 768/1996. 
 
Schulbesuch bei sonderpädagogischem Förderbedarf 
§ 8. (1) Der Bezirksschulrat hat den sonderpädagogischen 
Förderbedarf für ein Kind auf Antrag der Eltern oder son-
stigen Erziehungsberechtigten des Kindes, auf Antrag des 
Leiters der Schule, dem das Kind zur Aufnahme vorgestellt 
worden ist oder dessen Schule es besucht oder sonst von 
Amts wegen festzustellen, sofern dieses infolge physischer 
oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der 
Volksschule oder Hauptschule oder Polytechnischen 
Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu fol-
gen vermag, aber dennoch schulfähig is t. Zuständig zur 
Entscheidung ist der Bezirksschulrat, in dessen Bereich das 
Kind seinen Wohnsitz hat; wenn das Kind bereits eine 
Schule besucht, ist der Bezirksschulrat, in dessen Bereich 
die Schule gelegen ist, zuständig. Der Bezirksschulrat hat 
zur Feststellung, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf 
besteht, ein sonderpädagogisches Gutachten sowie erfor-
derlichenfalls ein schul- oder amtsärztliches Gutachten und 
mit Zustimmung der Eltern oder sonstigen Erzie-
hungsberechtigten des Kindes ein schulpsychologisches 
Gutachten einzuholen. Ferner können Eltern oder sonstige 
Erziehungsberechtigte im Rahmen des Verfahrens Gut-
achten von Personen, welche das Kind bisher 
pädagogisch, therapeutisch oder ärztlich betreut haben, 
vorlegen. Auf Antrag der Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten ist eine mündliche Verhandlung 
anzuberaumen. Der Bezirksschulrat hat die Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten auf die Möglichkeit der 
genannten Antragstellungen hinzuweisen. 
(2) Im Rahmen der Verfahren gemäß Abs. 1 kann auf 
Verlagen oder mit Zustimmung der Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten das Kind, sofern es die Volks-
schule oder die Hauptschule noch nicht besucht, für höch-
stens fünf Monate in die Volksschule oder die Hauptschule 
oder eine Sonderschule der beantragten Art, sofern es die 
Volksschule oder die Hauptschule bereits besucht, in eine 
Sonderschule der beantragten Art zur Beobachtung aufge-
nommen werden. 
(3) Sobald bei einem Kind auf die sonderpädagogische 
Förderung verzichtet werden kann, hat der Bezirksschulrat 
die Feststellung gemäß Abs. 1 aufzuheben. Für das Ver-
fahren findet Abs. 1 Anwendung. Im Rahmen des Verfah-
rens kann auf Verlangen oder mit Zustimmung der Eltern 
oder sonstigen Erziehungsberechtigten das Kind für höch-
stens fünf Monate in die Volksschule oder die Hauptschule 
zur Beobachtung aufgenommen werden. 
(3a) Bei körperbehinderten und sinnesbehinderten Schü-
lern, die in eine Sekundarschule nach Erfüllung der allge-
meinen Aufnahmsvoraussetzungen der jeweiligen Schulart 
aufgenommen werden, ist die Feststellung gemäß Abs. 1 
aufzuheben. Dies gilt nicht beim Besuch einer Sonder-
schule. 

(4) Gegen die Entscheidung des Bezirksschulrates können 
die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kin-
des Berufung an den Landesschulrat erheben. Gegen die 
Entscheidung des Landesschulrates ist ein ordentliches 
Rechtsmittel nicht zulässig. 
§ 8a. (1) Schulpflichtige Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf (§ 8 Abs. 1) sind berechtigt, die allgemeine 
Schulpflicht entweder in einer für sie geeigneten Sonder-
schule oder Sonderschulklasse oder in einer den sonder-
pädagogischen Förderbedarf erfüllenden Volksschule, 
Hauptschule oder Unterstufe einer allgemeinbildenden 
höheren Schule (Abs. 2 letzter Satz) zu erfüllen, soweit 
solche Schulen (Klassen) vorhanden sind und der Schul-
weg den Kindern zumutbar oder der Schulbesuch auf 
Grund der mit Zustimmung der Eltern oder sonstigen Er-
ziehungsberechtigten des Kindes erfolgten Unterbringung 
in einem der Schule angegliederten oder sonst geeigneten 
Schülerheim möglich ist. 
(2) Der Bezirksschulrat hat anläßlich der Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie bei einem 
Übertritt in eine Sekundarschule die Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten über die hinsichtlich der Behinde-
rung bestehenden Fördermöglichkeiten in Sonderschulen 
und allgemeinen Schulen und den jeweils zweckmäßigsten 
Schulbesuch zu beraten. Die Gutachten gemäß § 8 Abs. 1 
haben auch Aussagen für diese Beratung zu enthalten, 
sofern sie für einen sonderpädagogis chen Förderbedarf 
sprechen. Wünschen die Eltern oder sonstigen Erzie-
hungsberechtigten die Aufnahme in eine Volksschule, 
Hauptschule oder Unterstufe einer allgemeinbildenden 
höheren Schule, so hat der Bezirksschulrat zu informieren, 
an welcher nächstgelegenen allgemeinen Schule dem son-
derpädagogischen Förderbedarf entsprochen werden kann. 
(3) Wünschen die Eltern oder sonstigen Erziehungsbe-
rechtigten die Aufnahme des Kindes in eine Volksschule, 
Hauptschule oder Unterstufe einer allgemeinbildenden 
höheren Schule und bestehen keine entsprechenden För-
dermöglichkeiten an einer derartigen Schule, welche das 
Kind bei einem ihm zumutbaren Schulweg erreichen kann, 
so hat der Bezirksschulrat unter Bedachtnahme auf die 
Gegebenheiten im Rahmen seiner Zuständigkeiten Maß-
nahmen zur Ermöglichung des Besuches der gewünschten 
Schulart zu ergreifen und - im Falle der Zuständigkeit 
anderer Stellen - bei diesen die Durchführung der entspre-
chenden Maßnahmen zu beantragen. 
§ 8b. Schulpflichtige Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, die keine Volksschule, Hauptschule oder 
Unterstufe einer allgemeinbildenden höheren Schule gemäß 
§ 8a oder nicht die Polytechnische Schule  im Rahmen des 
Schulversuches gemäß § 131a des Schulorgani-
sationsgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl.Nr. 327/1988 besuchen, haben ihre allgemeine 
Schulpflicht in einer ihrer Eigenart und Schulfähigkeit 
entsprechenden Sonderschule oder Sonderschulklasse zu 
erfüllen, soweit solche Schulen (Klassen) vorhanden sind 
und der Schulweg den Kindern zumutbar oder der Schul-
besuch auf Grund der mit Zustimmung der Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes erfolgten 
Unterbringung in einem der Schule angegliederten oder 
sonst geeigneten Schülerheim möglich ist. 
 
 
 



Befreiung eines Kindes von der allgemeinen Schulpflicht 
wegen Schulunfähigkeit 
§ 15. (1) Schulunfähige Kinder sind von der allgemeinen 
Schulpflicht zu befreien, solange die Schulunfähigkeit 
dauert. 
(2) Schulunfähigkeit liegt vor, wenn medizinische Gründe 
einen Schulbesuch ausschließen, nach einem angemesse-
nen Beobachtungszeitraum mit besonderer Förderung kein 
Entwicklungsfortschritt feststellbar ist oder der Schulbe-
such eine unzumutbare Belastung für das Kind darstellen 
würde. 
(3) Auf das Verfahren zur Feststellung der Schulunfähigkeit 
ist § 8 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der 
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs die 
Feststellung der Schulunfähigkeit tritt und eine Beob-
achtung gemäß Abs. 2 und 3 nur an einer Sonderschule 
(Sonderschulklasse) mit Fördermöglichkeiten für 
schwerstbehinderte Kinder zulässig ist. 
(4) Anläßlich der Feststellung der Schulunfähigkeit hat der 
Bezirksschulrat die Eltern des betroffenen Kindes darüber 
zu beraten, welche sonderpädagogische Fördermöglich-
keiten außerhalb des Schulwesens bestehen, auch im Hin-
blick auf ein allfälliges Erreichen der Schulfähigkeit. 
§ 15 Abs. 5 und 6 entfällt. 
(7) Die Zeit, während deren ein schulpflichtig gewordenes 
Kind von der allgemeinen Schulpflicht befreit war, ist in die 
Dauer der allgemeinen Schulpflicht (§ 3) einzurechnen.  
§ 28a. Entscheidungen auf Aufnahme in die Vorschulstufe 
oder die erste Stufe einer Sonderschule für das Schuljahr 
1993/94 gelten als Feststellungen des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfes gemäß § 8 dieses Bundesgesetzes in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 513/1993. 
 
 
 
 

Schulorganisationsgesetz 
BGBl.Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das  Bundes-
gesetz BGBl.Nr. 766/1996. 
 
Aufgabe der Volksschule 
§ 9. (1) Die Volksschule hat in der Vorschulstufe jene 
Kinder, die in dem betreffenden Kalenderjahr schulpflichtig 
geworden sind, jedoch noch nicht die Schulreife besitzen, 
und ebenso jene, deren vorzeitige Aufnahme in die 1. 
Schulstufe widerrufen wurde, im Hinblick auf die für die 1. 
Schulstufe erforderliche Schulreife zu fördern. 
(2) Die Volksschule hat in den ersten vier Schulstufen 
(Grundschule) eine für alle Schüler gemeinsame Elemen-
tarbildung unter Berücksichtigung einer sozialen Integra-
tion behinderter Kinder zu vermitteln. Für Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf (§ 8 Abs. 1 des 
Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl.Nr. 76, in der Fassung 
BGBl.Nr. 513/1993) sind die Bildungsaufgaben der der 
Behinderung entsprechenden Sonderschulart zu berück-
sichtigen. 
(3) Die Volksschule hat in der 5.-8. Schulstufe (Oberstufe) 
die Aufgabe, eine grundlegende Allgemeinbildung zu 
vermitteln sowie die Schüler je nach Interesse, Neigung, 
Begabung und Fähigkeit für das Berufsleben und zum 
Übertritt in mittlere Schulen oder in höhere Schulen zu 
befähigen. Unter Beachtung des Prinzips der sozialen 

Integration ist Schülern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf eine der Aufgabe der Sonderschule (§ 22) entspre-
chende Bildung zu vermitteln, wobei entsprechend den 
Lernvoraussetzungen des Schülers die Unterrichtsziele der 
Volksschuloberstufe anzustreben sind. 
 
 
 
Lehrplan der Volksschule 
§ 10 (1) Im Lehrplan (§ 6) der Vorschulstufe sind als ver-
bindliche Übungen vorzusehen: Religion, Sprache und 
Sprechen, mathematische Früherziehung, Sachbegegnung, 
Verkehrserziehung, Bildnerisches Gestalten, Singen und 
Musizieren, Rhythmisch musikalische Erziehung, Spiel, 
Werkerziehung, Leibesübungen. 
(2) Im Lehrplan (§ 6) der Grundschule sind vorzusehen: 
a) als Pflichtgegenstände: Religion, Lesen, Schreiben, 
Deutsch, Sachunterricht, Mathematik, Musikerziehung, 
Bildnerische Erziehung, Technisches Werken, Textiles 
Werken, Leibesübungen; 
b) als verbindliche Übungen: Verkehrserziehung und in der 
3. und 4. Schulstufe (für Schüler, die für den zwei-
sprachigen Unterricht an Volksschulen für sprachliche 
Minderheiten angemeldet sind, als unverbindliche Übung) 
eine lebende Fremdsprache. 
(3) Im Lehrplan (§ 6) der Oberstufe sind als Pflichtge-
genstände vorzusehen: Religion, Deutsch, Lebende 
Fremdsprache, Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Mathematik, Geometrisches Zeich-
nen, Biologie und Umweltkunde, Physik und Chemie, 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Technisches 
Werken, Textiles Werken, Ernährung und Haushalt, Lei-
besübungen. Die Bildungs- und Lehraufgaben sowie der 
Lehrstoff haben sich je nach den örtlichen Gegebenheiten 
am Lehrplan der Hauptschule (§ 16) zu orientieren. 
(4) Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
findet der Lehrplan der Volksschule insoweit Anwendung, 
als erwartet werden kann, daß ohne Überforderung die 
Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichts-
gegenstandes grundsätzlich erreicht wird; im übrigen findet 
der der Behinderung entsprechende Lehrplan der Son-
derschule Anwendung. 
 
 
 
 

Grundsatzgesetzliche Bestimmungen 
(zur Ausführung durch die Landesgesetzgebung) 
 
Aufbau der Volksschule 
§ 11. (1) Die Volksschule umfaßt jedenfalls die ersten vier 
Schulstufen sowie bei Bedarf die Vorschulstufe und in der 
Oberstufe vier Schulstufen. Soweit es die Schülerzahl zu-
läßt, hat in der Grundschule und in der Oberstufe den 
Schulstufen jeweils eine Klasse zu entsprechen. 
(2) Bei zu geringer Schülerzahl können mehrere Schul-
stufen in einer Klasse zusammengefaßt werden. Solche 
Klassen sind in Abteilungen zu gliedern, wobei eine Ab-
teilung eine oder mehrere - in der Regel aufeinanderfol-
gende - Schulstufen zu umfassen hat. 
(3) Bei zu geringer Schülerzahl kann statt der Vorschul-
klasse eine Vorschulgruppe vorgesehen werden. 



(4) Zur Ermöglichung des zeitweisen gemeinsamen Unter-
richtes von nicht behinderten Kindern und Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf können zeitweise 
Volksschulklassen und Sonderschulklassen gemeinsam 
geführt werden. 
(5) Volksschulen können als ganztägige Volksschulen 
geführt werden. 
 
Lehrer 
§ 13. (1) Der Unterricht in jeder Volksschulklasse ist - 
abgesehen von einzelnen Unterrichtsgegenständen und 
einzelnen Unterrichtsstunden - durch einen Klassenlehrer 
zu erteilen. Für Kinder mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf sowie für Kinder mit nichtdeutscher 
Muttersprache, welche die Unterrichtssprache nicht 
ausreichend beherrschen, kann ein entsprechend 
ausgebildeter Lehrer zusätzlich eingesetzt werden. 
(2) Für jede Volksschule sind ein Leiter, für jede Volks-
schulklasse ein Klassenlehrer und die erforderlichen Leh-
rer für einzelne Gegenstände zu bestellen. 
(2a) An ganztägigen Schulformen kann für die Leitung 
des Betreuungsteiles ein Lehrer oder Erzieher vorgesehen 
werden. Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die 
erforderlichen Lehrer und für die individuelle Lernzeit 
und die Freizeit die erforderlichen Lehrer oder Erzieher 
zu bestellen. 
(3) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrer-
dienstrechtes, bei Religionslehrern auch jene des Reli-
gionsunterrichtsrechtes, nicht berührt. 
 
Klassenschülerzahl 
§ 14. (1) Die Zahl der Schüler in einer Volksschulklasse - 
ausgenommen der Vorschulklasse - darf 30 nicht überstei-
gen und 10 nicht unterschreiten; sofern hievon aus beson-
deren Gründen (z.B. zur Erhaltung von Schulstandorten 
oder der höheren Schulorganisation) ein Abweichen er-
forderlich ist, hat darüber die nach dem Ausführungsge-
setz zuständige Behörde nach Anhörung des Schulerhal-
ters, des Bezirksschulrates und des Landesschulrates zu 
entscheiden. Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestim-
men, unter welchen Voraussetzungen und in welchem 
Ausmaß die Klassenschülerhöchstzahl für Klassen, in 
denen sich Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf befinden, niedriger als 30 ist. Dabei ist auf die 
Anzahl der Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf , die Art und das Ausmaß der Behinderung 
sowie das Ausmaß des zusätzlichen Lehrereinsatzes 
Rücksicht zu nehmen. 
(2) Die Zahl der Schüler in einer Vorschulklasse darf 10, 
in einer Vorschulgruppe mit einem Unterricht an drei 
Schultagen je Woche 7 und einer Vorschulgruppe mit 
einem Unterricht an zwei Schultagen je Woche 4 nicht 
unterschreiten und in einer Vorschulklasse 20 nicht über-
schreiten. 
 
Aufgabe der Hauptschule 
§ 15. (1) Die Hauptschule schließt an die 4. Stufe der 
Volksschule an und hat die Aufgabe, in einem vierjährigen 
Bildungsgang eine grundlegende Allgemeinbildung zu 
vermitteln sowie den Schüler je nach Interesse, Neigung, 
Begabung und Fähigkeit für das Berufsleben und zum 

Übertritt in mittlere Schulen oder in höhere Schulen zu 
befähigen. 
(2) Die Schüler sind in den Pflichtgegenständen Deutsch, 
Lebende Fremdsprache und Mathematik durch die Ein-
richtung von Leistungsgruppen zu fördern. In der Regel 
sind drei, mindestens jedoch zwei Leistungsgruppen zu 
führen. 
(3) Unter Beachtung des Prinzips der sozialen Integration 
ist Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine 
der Aufgabe der Sonderschule (§ 22) entsprechende Bil-
dung zu vermitteln, wobei entsprechend den Lernvoraus-
setzungen des Schülers die Unterrichtsziele der Haupt-
schule anzustreben sind. 
 
Lehrplan der Hauptschule 
§ 16. (1) Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind als Pflicht-
gegenstände vorzusehen: Religion, Deutsch, Lebende 
Fremdsprache, Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Mathematik, Geometrisches Zeich-
nen, Biologie und Umweltkunde, Physik und Chemie, 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Technisches 
Werken, Textiles Werken, Ernährung und Haushalt, Lei-
besübungen. 
(2) Für den Unterricht in Deutsch, Mathematik und Le-
bender Fremdsprache sind drei Leistungsgruppen vorzuse-
hen. Die Anforderungen der höchsten Leistungsgruppe 
haben jenen der Unterstufe der allgemeinbildenden höhe-
ren Schule zu entsprechen. 
(3) Im Lehrplan ist als unverbindliche Übung Einführung in 
die Informatik vorzusehen. 
(4) Im Lehrplan für Sonderformen der Hauptschule (§ 19) ist 
auf den Schwerpunkt der Ausbildung Bedacht zu nehmen. 
(5) Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
findet der Lehrplan der Hauptschule insoweit Anwendung, 
als erwartet werden kann, daß ohne Überforderung die 
Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichts-
gegenstandes grundsätzlich erreicht wird; im übrigen findet  
der der Behinderung entsprechende Lehrplan der Son-
derschule Anwendung. Für körperbehinderte und sinnes-
behinderte Schüler, die nach erfolgreichem Abschluß der 4. 
Schulstufe einer Volksschule oder einer nach dem Lehrplan 
der Volksschule geführten Sonderschule in die 
Hauptschule aufgenommen werden, hat die Schulbehörde 
erster Instanz unter Bedachtnahme auf die Behinderung 
und die Förderungsmöglichkeiten sowie die grundsätzliche 
Aufgabe der Hauptschule (§ 15 Abs. 1 und 2) Abweichun-
gen vom Lehrplan festzulegen. 
 
Aufnahmsvoraussetzungen 
§ 17. (1) Die Aufnahme in die Hauptschule setzt den er-
folgreichen Abschluß der 4. Stufe der Volksschule voraus. 
Die Aufnahme von Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf setzt den Besuch der 4. Stufe der Volksschule 
oder der entsprechenden Stufe der Sonderschule voraus. 
(2) Die Aufnahme in eine Hauptschule unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen oder der sportlichen Aus-
bildung setzt die im Hinblick auf die besondere Aufgabe 
der Sonderform erforderliche Eignung voraus, die durch 
eine Eignungsprüfung festzustellen ist. 

Grundsatzgesetzliche Bestimmungen 
(zur Ausführung durch die Landesgesetzgebung) 
 



Aufbau  der Hauptschule 
§ 18. (1) Die Hauptschule umfaßt vier Schulstufen (5. bis 
8. Schulstufe). 
(2) Die Schüler der Hauptschule sind ohne Berücksich-
tigung ihrer Leistungsfähigkeit in Klassen zusammen-
zufassen. Jeder Schulstufe hat eine Klasse zu entsprechen. 
(3) Die Schüler jeder Schulstufe sind in den Pflichtgegen-
ständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathematik 
entsprechend der Einstufung in Leistungsgruppen nach 
Möglichkeit in Schülergruppen zusammenzufassen. Die 
Zusammenfassung in Schülergruppen kann bei einem 
gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und Schülern 
ohne sonderpädagogischem Förderbedarf entfallen. 
(3a) Zur Ermöglichung eines zeitweisen gemeinsamen 
Unterrichtes von nicht behinderten Schülern und 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf können 
zeitweise Hauptschulklassen und Sonderschulklassen 
gemeinsam geführt werden. 
(4) Hauptschulen können als ganztägige Hauptschulen 
geführt werden. 
 
Lehrer 
§ 20. (1) Der Unterricht in den Hauptschulklassen ist 
durch Fachlehrer zu erteilen. Für den Unterricht von 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind 
entsprechend ausgebildete Lehrer zusätzlich einzusetzen; 
für einzelne Unterrichtsgegenstände dürfen mit ihrer Zu-
stimmung auch Lehrer eingesetzt werden, die keine beson-
dere Ausbildung zur sonderpädagogischen Förderung 
besitzen. 
(2) Für jede Hauptschule sind ein Leiter und die erfor-
derlichen weiteren Lehrer zu bestellen. 
(3) § 13 Abs. 2a und 3 ist anzuwenden. 
 
Klassenschülerzahl 
§ 21. Die Klassenschülerzahl an der Hauptschule darf 30 
nicht übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten; sofern 
hievon aus besonderen Gründen (z.B. zur Erhaltung von 
Schulstandorten) ein Abweichen erforderlich ist, hat dar-
über die nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde 
nach Anhörung des Schulerhalters, des Bezirksschulrates 
und des Landesschulrates zu entscheiden. Die Ausfüh-
rungsgesetzgebung hat zu bestimmen, unter welchen Vor-
aussetzungen und in welchem Ausmaß die 
Klassenschülerhöchstzahl für Klassen, in denen sich 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
befinden, niedriger als 30 ist. Dabei ist auf die Anzahl der 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die Art 
und das Ausmaß der Behinderung sowie das Ausmaß des 
zusätzlichen Lehrereinsatzes Rücksicht zu nehmen. 
 
Aufgabe der Sonderschule 
§ 22. Die Sonderschule  in ihren verschiedenen Arten hat 
physisch oder psychisch behinderte Kinder in einer ihrer 
Behinderungsart entsprechenden Weise zu fördern, ihnen 
nach Möglichkeit eine den Volksschulen oder Hauptschu-
len oder Polytechnischen Schulen entsprechende Bildung 
zu vermitteln und ihre Eingliederung in das Arbeits- und 
Berufsleben vorzubereiten. Sonderschulen, die unter Be-
dachtnahme auf den Lehrplan der Hauptschule geführt 
werden, haben den Schüler je nach Interesse, Neigung, 

Begabung und Fähigkeit auch zum Übertritt in mittlere oder 
in höhere Schulen zu befähigen. 
 
Lehrplan der Sonderschule 
§ 23. (1) Die Lehrpläne (§ 6) der einzelnen Arten der Son-
derschule sind unter Bedachtnahme auf die Bildungsfähig-
keit der Schüler und unter Anwendung der Vorschriften 
über den Lehrplan der Volksschule oder der Hauptschule 
oder der Polytechnischen Schule zu erlassen. An Sonder-
schulen für körperbehinderte Kinder ist der Unterricht in 
Leibesübungen als verbindliche oder unverbindliche 
Übung vorzusehen. Zusätzlich sind der Behinderung der 
Schüler entsprechende Unterrichtsgegenstände sowie the-
rapeutische und funktionelle Übungen vorzusehen. 
(2) Soweit für einzelne Arten der Sonderschule eigene 
Lehrpläne erlassen werden, ist in diesen vorzusehen, daß 
Schüler in jenen Unterrichtsgegenständen nach dem Lehr-
plan der Volksschule, der Hauptschule oder der Polytech-
nischen Schule unterrichtet werden können, in denen ohne 
Überforderung die Erreichung des Lehrzieles erwartet 
werden kann. 
 
Sonderpädagogische Zentren (Verfassungsbestimmung) 
§ 27a.(1)  Sonderpädagogische Zentren sind Sonderschu-
len, die die Aufgabe haben, durch Bereitstellung und Ko-
ordination sonderpädagogischer Maßnahmen in anderen 
Schularten dazu beizutragen, daß Kinder mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf in bestmöglicher Weise auch in 
allgemeinen Schulen unterrichtet werden können. 
(2) Der Landesschulrat (Kollegium) hat auf Antrag des 
Bezirksschulrates bestimmte Sonderschulen als Sonder-
pädagogische Zentren festzulegen. Vor der Festlegung ist 
das Einvernehmen mit dem Schulerhalter herzustellen. 
Sollte in einem Schulbezirk keine geeignete Sonderschule 
bestehen, so sind die Aufgaben des Sonderpädagogischen 
Zentrums vom Bezirksschulrat wahrzunehmen. 
(3) Landeslehrer, die an allgemeinbildenden Schulen für 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätzlich 
eingesetzt werden, sind durch Sonderpädagogische Zen-
tren zu betreuen. 
 
 
Lehrplan der Polytechnischen Schule 
§ 29. (1) ... 
(2) Für körperbehinderte und sinnesbehinderte Schüler hat 
die Schulbehörde erster Instanz unter Bedachtnahme auf 
die Behinderung und die Förderungsmöglichkeiten sowie 
die grundsätzliche Erfüllung der Aufgabe der Polytechni-
schen Schule (§ 28) Abweichungen vom Lehrplan festzu-
legen. 
 
Aufgabe der allgemeinbildenden höheren Schulen 
§ 34. (1) Die allgemeinbildenden höheren Schulen haben 
die Aufgabe, den Schülern eine umfassende und vertiefte 
Allgemeinbildung zu vermitteln und sie zugleich zur 
Hochschulreife zu führen. 
(2) Unter Beachtung des Prinzips der sozialen Integration 
ist Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in 
die Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schule 
aufgenommen wurden, eine der Aufgabe der Sonderschule 
(§ 22) entsprechende Bildung zu vermitteln, wobei ent-
sprechend den Lernvoraussetzungen des Schülers die Un-



terrichtsziele der allgemeinbildenden höheren Schule an-
zustreben sind. 
 
Aufbau der allgemeinbildenden höheren Schule 
§ 35. (1) Die allgemeinbildenden höheren Schulen mit 
Unter- und Oberstufen schließen an die 4. Stufe der Volks-
schule an und umfassen acht Schulstufen (5. bis 12 Schul-
stufe); die Unterstufe und die Oberstufe umfassen je vier 
Schulstufen. 
(2) Das Oberstufenrealgymnasium schließt an die 8. 
Schulstufe an und umfaßt eine vierjährige Oberstufe (9. bis 
12. Schuls tufe). Eine einjährige Übergangsstufe kann 
eingerichtet werden. 
(3) Jeder Schulstufe hat eine Klasse zu entsprechen. 
(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten nicht für die 
im § 37 Abs. 1 Z 1 und 2 vorgesehenen Sonderformen. 
(4a) Zur Ermöglichung eines zeitweisen gemeinsamen 
Unterrichtes von nicht behinderten Schülern und Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf können zeitweise 
Klassen der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren 
Schule und Sonderschulklassen gemeinsam geführt wer-
den. 
(5) Allgemeinbildende höhere Schulen mit Unter- und 
Oberstufen können mit ganztägiger Unterstufe geführt 
werden. 
 
Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schulen 
§ 39. (1) und (2) ... 
(3) In der Unterstufe findet für Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf der Lehrplan der allgemeinbildenden 
höheren Schule insoweit Anwendung, als erwartet werden 
kann, daß ohne Überforderung die Bildungs- und 
Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes 
grundsätzlich erreicht wird; im übrigen findet der der Be-
hinderung entsprechende Lehrplan der Sonderschule An-
wendung. In der Unter- und Oberstufe hat die Schulbe-
hörde erster Instanz für körperbehinderte und sinnesbehin-
derte Schüler, die nach Erfüllung der Aufnahmsvorausset-
zungen im Sinne des § 40 in die allgemeinbildende höhere 
Schule aufgenommen werden, unter Bedachtnahme auf die 
Behinderung und die Förderungsmöglichkeiten sowie die 
grundsätzliche Erfüllung der Aufgabe der allgemeinbil-
denden höheren Schule (§ 34 Abs. 1) Abweichungen vom 
Lehrplan festzulegen. 
(4) und (5) ... 
 
Aufnahmsvoraussetzungen 
§ 40. (1) Die Aufnahme in die 1. Klasse einer allgemein-
bildenden höheren Schule setzt voraus, daß die vierte Stufe 
der Volksschule erfolgreich abgeschlossen wurde und die 
Beurteilung in Deutsch, Lesen sowie Mathematik für die 
vierte Schulstufe mit „Sehr gut“ oder „Gut“ erfolgte; die 
Beurteilung mit „Befriedigend“ in diesen 
Pflichtgegenständen steht der Aufnahme nicht entgegen, 
sofern die Schulkonferenz der Volksschule feststellt, daß 
der Schüler auf Grund seiner sonstigen Leistungen mit 
großer Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der allge-
meinbildenden höheren Schule genügen wird. Aufnahms -
bewerber, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, haben 
eine Aufnahms prüfung abzulegen. Abweichend von den 
vorstehenden Bestimmungen setzt die Aufnahme von 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf den 

Besuch der 4. Stufe der Volksschule oder der entsprechen-
den Stufe der Sonderschule für die Aufnahme in die 1. 
Klasse einer allgemeinbildenden höheren Schule voraus. 
(2) Schüler der Hauptschule, deren Jahreszeugnis für die 1., 
2. oder 3. Klasse den Vermerk enthält, daß sie im nächsten 
Unterrichtsjahr in den leistungsdiffernzierten Pflicht-
gegenständen die höchste Leistungsgruppe zu besuchen 
haben, und in den übrigen Pflichtgegenständen eine Beur-
teilung aufweist, die nicht schlechter als „Befriedigend“ ist, 
sind berechtigt, zu Beginn des folgenden Schuljahres in die 
2., 3. bzw. 4 Klasse einer allgemeinbildenden höheren 
Schule überzutreten. Aufnahmsbewerber, die diese 
Voraussetzung nicht erfüllen, haben aus jenen Pflichtge-
genständen, in denen die Voraussetzungen nicht erfüllt 
werden, eine Aufnahmsprüfung abzulegen; eine Auf-
nahmsprüfung entfällt, sofern das Jahreszeugnis die Fest-
stellung enthält, daß die Schulstufe „mit ausgezeichnetem 
Erfolg“ abgeschlossen wurde (§ 22 Abs. 2 lit. g des Schul-
unterrichtsgesetzes, BGBl.Nr. 139/1974). Eine Aufnahms -
prüfung ist jedenfalls in der Fremdsprache abzulegen, die 
der Schüler bisher nicht besucht hat, wenn diese in der 
angestrebten Klasse der allgemeinbildenden höheren 
Schule weiterführend unterrichtet wird. Abweichend von 
den vorstehenden Bestimmungen setzt die Aufnahme von 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die 2., 
3. oder 4. Klasse einer allgemeinbildenden höheren Schule 
den Besuch der vorhergehenden Stufe der Haupt- oder 
Sonderschule voraus. 
(3) bis (6) ... 
 
Lehrer 
§ 42. (1) Der Unterricht in den Klassen der allgemein-
bildenden höheren Schulen ist durch Fachlehrer zu erteilen. 
Für den Unterricht von Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf sind entsprechend ausgebildete Lehrer 
zusätzlich einzusetzen; für einzelne Unterrichtsgegen-
stände dürfen mit ihrer Zustimmung auch Lehrer eingesetzt 
werden, die keine besondere Ausbildung zur sonder-
pädagogischen Förderung besitzen. 
(2) Für jede allgemeinbildende höhere Schule sind ein Leiter 
und die erforderlichen weiteren Lehrer zu bestellen. 
(2a) An ganztägigen Schulformen kann für die Leitung des 
Betreuungsteiles ein Lehrer oder Erzieher bestellt werden. 
Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die erforderli-
chen Lehrer und für die individuelle Lernzeit und die Frei-
zeit die erforderlichen Lehrer oder Erzieher zu bestellen. 
(3) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrer-
dienstrechtes, bei Religionslehrern auch jene des Reli-
gionsunterrichtsrechtes, nicht berührt. 
 
Klassenschülerzahl 
§ 43. (1) Die Klassenschülerzahl an der allgemeinbildenden 
höheren Schule darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht 
unterschreiten. Um Abweisungen zu vermeiden, kann die 
Klassenschülerhöchstzahl bis zu 20 vH überschritten 
werden; darüber  hat die Schulbehörde erster Instanz zu 
entscheiden. 
(1a) Sofern in Klassen der allgemeinbildenden höheren 
Schulen ein integrativer Unterricht von Kinder mit und 
ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt, sind im 
Durchschnitt (bezogen auf das Bundesland) mindestens 
fünf Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu 



unterrichten. Bei der Feststellung der Klassenschülerzahl 
gemäß Abs. 1 zählt jedes Kind mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf doppelt. Die Führung von Integrationsklas-
sen ist kein Grund für die Überschreitung der Klassen-
schülerhöchstzahl gemäß Abs. 1. 
(2)  ... 
 
Lehrpläne 
§ 55a. (1) In den Lehrplänen (§ 6) der berufsbildenden 
mittleren Schulen sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 
Religion, Deutsch, eine lebende Fremdsprache, Ge schichte, 
Geographie, Politische Bildung, Leibesübungen, ferner die 
für die einzelnen Arten der berufsbildenden mittleren 
Schulen im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit 
erforderlichen in den folgenden Bestimmungen näher 
umschriebenen Pflichtgegenstände. 
(2) Für körperbehinderte und sinnesbehinderte Schüler hat 
die Schulbehörde erster Instanz unter Bedachtnahme auf 
die Behinderung und die Förderungsmöglichkeiten sowie 
die grundsätzliche Erfüllung der Aufgabe der betreffenden 
Art und Fachrichtung der berufsbildenden mittleren Schule 
Abweichungen vom Lehrplan festzulegen. 
 
Lehrpläne 
§ 68a (1) In den Lehrplänen (§ 6) der berufsbildenden 
höheren Schulen sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 
Religion, Deutsch, lebende Fremdsprache(n), Ge schichte, 
Geographie, Politische Bildung, Leibesübungen, ferner die 
für die einzelnen Arten der berufsbildenden höheren 
Schulen im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit er-
forderlichen in den folgenden Bestimmungen näher um-
schriebenen Pflichtgegenstände. 
 
(2) Für körperbehinderte und sinnesbehinderte Schüler hat 
die Schulbehörde erster Instanz unter Bedachtnahme auf 
die Behinderung und die Förderungsmöglichkeiten sowie 
die grundsätzliche Erfüllung der Aufgabe der betreffenden 
Art und Fachrichtung der berufsbildenden höheren Schule 
Abweichungen vom Lehrplan festzulegen, sofern nicht mit 
der Befreiung von Pflichtgegenständen gemäß § 11 Abs. 6 
des Schulunterrichtsgesetzes das Auslangen gefunden 
wird. 
 
Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter 
und nicht behinderter Kinder 
§ 131a. (1) Für die Erprobung von Maßnahmen zur Er-
möglichung des gemeinsamen Unterrichtes behinderter 
und nicht behinderter Kinder in Schulklassen können  bis 
einschließlich zur 8. Schulstufe sowie in der Polytechni-
schen Schule Schulversuche durchgeführt werden. 
(2) Innerhalb der Versuchsklassen können Lehrpläne ver-
schiedener Schularten oder Schulstufen Anwendung fin-
den, wobei der für das Kind gewählte Lehrplan insoweit in 
der Schulnachricht (§ 19 Abs. 2 des Schulunterrichtsgeset-
zes, BGBl.Nr. 472/1986, in seiner jeweils geltenden Fas-
sung) sowie im Jahreszeugnis und im Jahres- und Ab-
schlußzeugnis und in der Schulbesuchsbestätigung (§ 22 
des Schulunterrichtsgesetzes) zu vermerken ist, als dieser 
vom Lehrplan jener Schule, an der der Schulversuch ge-
führt wird, abweicht. 
(3) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernvor-
aussetzungen sind Unterrichtsformen und Differenzie-

rungsmaßnahmen zu erproben, die ein größtmögliches 
Ausmaß an gemeinsamen Lernprozessen ermöglichen. 
Hiebei ist bei Bedarf ein zusätzlicher, sonderpädagogisch 
qualifizierter Lehrer heranzuziehen. 
(4) (Grundsatzbestimmung) Für Pflichtschulen gilt der letzte 
Satz des Abs. 3 als Grundsatzbestimmung. 
(5) Schulversuche im Sinne des Abs. 1 dürfen in nicht mehr 
Klassen durchgeführt werden, als 20 % der Son-
derschulklassen des betreffenden Bundeslandes im Schul-
jahr 1991/92 entspricht. 
(6) Schulversuche im Sinne des Abs. 1 können in den 
Schuljahren 1988/89 bis 1992/93 begonnen werden; der-
artige Schulversuche können an Hauptschulen, der Unter-
stufe allgemeinbildender höherer Schulen und Polytechni-
schen Schulen auch nach dieser Frist begonnen werden, 
wenn dies für die Aufnahme behinderter schulpflichtiger 
Kinder, die bisher im Rahmen von Schulversuchen im Sinne 
des Abs. 1 unterrichtet wurden, erforderlich ist. Diese 
Schulversuche sind je nach der Zahl der in Betracht 
kommenden Schulstufen auslaufend abzuschließen. 
(7) Für Schulversuche im Sinne des Abs. 1 ist § 7 Abs. 1 
bis 5 und 6 anzuwenden. 
 
Schulversuche zum Schuleingangsbereich 
§ 131c. (1) Durch die Einbindung der Vorschulstufe in die 
Grundstufe I sind während der Schuljahre 1993/94 bis 
1997/98 in Schulversuchen bei der Klassenbildung flexible 
Formen für eine bedarfsgerechte, regional abgestimmte 
schulische Versorgung im Schuleingangsbereich zur indi-
viduellen Förderung der Kinder zu erproben. 
(2) Durch Schulversuche gemäß Abs. 1 darf kein zusätzli-
cher finanzieller Aufwand gegenüber der Führung dieses 
Bereiches im Regelschulwesen entstehen. 
(3) Für die Durchführung dieser Schulversuche, auch wenn 
sie die innere Ordnung der betreffenden Volksschulen 
betreffend, gilt § 7 mit der Maßgabe, daß im Abs. 7 an die 
Stelle der Prozentzahl „5 vH“ die Prozentzahl „20 vH“ tritt. 
 
 
 
 

Schulunterrichtsgesetz (SchUG) 
BGBl.Nr. 472/1986, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl.Nr. 767/1996. 
 
Aufnahme als ordentlicher Schüler 
§ 3. (1) Als ordentlicher Schüler ist nach Maßgabe des § 5 
aufzunehmen, wer 
a) die gesetzlichen Aufnahmsvoraussetzungen für die 
betreffende Schulart und Schulstufe erfüllt, 
b) die Unterrichtssprache der betreffenden Schule soweit 
beherrscht, daß er dem Unterricht zu folgen vermag, und 
c) die gesundheitliche und körperliche Eignung für die 
betreffende Schulart besetzt, zu deren Feststellung im 
Zweifelsfalle ein Gutachten des Schularztes oder Amts-
arztes einzuholen ist. 
(2) - (7a) ... 
(7b) Für die Aufnahme von behinderten Kindern ist Abs. 1 
lit. c insoweit nicht anzuwenden, als die gesundheitliche 
und körperliche Eignung Bestandteil des Verfahrens zur 
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes (§ 



8 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl.Nr. 76, in der 
jeweils geltenden Fassung) waren. 
(8) ... 
 
Klassen- und Gruppenbildung, Klassenzuweisung, Lehr-
fächerverteilung 
§ 9. (1) Die Schüler sind vom Schulleiter unter Beachtung 
der Vorschriften über die Schulorganisation in Klassen 
(Jahrgänge) einzuteilen (Klassenbildung). In Volksschul-
klassen, in denen Kinder ohne und mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden, soll 
der Anteil an Kindern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf nur jenes Ausmaß betragen, bei dem unter Be-
dachtnahme auf Art und Schweregrad der Behinderung die 
erforderliche sonderpädagogische Förderung erfolgen 
kann. In den lehrgangsmäßigen Berufsschulen hat der 
Schulleiter im Zusammenhang mit der Klassenbildung die 
Einteilung in die einzelnen Lehrgänge vorzunehmen, wobei 
nach Möglichkeit auf eine gleichmäßige Verteilung der 
Schüler auf die einzelnen Lehrgänge und auf rücksichts-
würdige Umstände in sozialer und betrieblicher Hinsicht 
Bedacht zu nehmen ist. 
(1a) Unbeschadet des Abs. 1 darf zeitweise der Unterricht 
in Klassen einer allgemeinen Schule gemeinsam mit Klas-
sen einer Sonderschule geführt werden. 
(2) In Schulen mit Klassenlehrersystem hat der Schulleiter 
für jedes Unterrichtsjahr jede Klasse einem Lehrer als 
Klassenlehrer zuzuweisen, wobei ein Lehrerwechsel von 
einer Schulstufe zur nächsten nur dann vorgenommen 
werden darf, wenn zwingende pädagogische oder sonstige 
Gründe dies notwendig machen (Klassenzuweisung). Für 
die Zuweisung einzelner Unterrichtsgegenstände an andere 
Lehrer als den Klassenlehrer gilt Abs. 3 sinngemäß. 
(3) In Schulen mit Fachlehrersystem hat der Schulleiter für 
jedes Unterrichtsjahr (an lehrgangsmäßigen Berufsschulen 
für jeden Lehrgang) nach Beratung der allgemeinen Ge -
sichtspunkte in der Schulkonferenz die lehrplanmäßig 
vorgesehenen Wochenstunden der Un-
terrichtsgegenstände in den einzelnen Klassen den 
einzelnen Lehrern der Schule unter Beachtung pä-
dagogischer und didaktischer Grundsätze, unter Be-
dachtnahme auf die Vorschriften über die Lehrver-
pflichtung und über die Lehrbefähigung sowie unter 
Berücksichtigung hiemit vereinbarer Wünsche der Lehrer 
zuzuweisen (Lehrfächerverteilung). 
(4) Die Klassenzuweisung und die Lehrfächerverteilung 
sind der Schulbehörde erster Instanz schriftlich zur Kennt-
nis zu bringen. 
(5) Bei Bildung von Schülergruppen und an ganztägigen 
Schulformen bei der Bildung von Gruppen im Betreu-
ungsteil hat der Schulleiter die in Betracht kommenden 
Schüler in die einzelnen Gruppen einzuteilen (Gruppenbil-
dung). Ferner hat der Schulleiter den einzelnen Schüler-
gruppen unter sinngemäßer Anwendung der Abs. 2 und 3 
die erforderlichen Lehrer, den einzelnen Gruppen im Be-
treuungsteil ganztägiger Schulformen Lehrer oder - ausge-
nommen die gegenstandsbezogene Lernzeit - Erzieher 
zuzuweisen. Die Zuweisung der Lehrer und Erzieher an die 
einzelnen Gruppen ist der Schulbehörde erster Instanz 
schriftlich zur Kenntnis zu bringen. 
 
Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen 

§ 11. (1) - (5) ... 
(6) Auf Ansuchen des Schülers oder von Amts wegen hat 
der Schulleiter einen Schüler von der Teilnahme an ein-
zelnen Pflichtgegenständen und verbindlichen Übungen zu 
befreien, wenn dieser aus gesundheitlichen Gründen daran 
nicht teilnehmen kann. Der Schulleiter kann im Zweifels fall 
hiefür die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. 
Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle 
Angelegenheiten hat durch Verordnung nach den Aufga-
ben der einzelnen Schularten festzulegen, in welchen 
Pflichtgegenständen eine solche Befreiung ohne oder mit 
Auflage von Prüfungen und für welche Höchstdauer ohne 
Verlust der Eigenschaft eines ordentlichen Schülers zuläs-
sig ist. 
(7) - (10) ... 
 
Schulveranstaltungen 
§ 13. (1) Aufgabe der Schulveranstaltungen ist die Ergän-
zung des lehrplanmäßigen Unterrichtes durch unmittelba-
ren und anschaulichen Kontakt zum wirtschaftlichen, ge-
sellschaftlichen und kulturellen Leben, durch die Förde-
rung der musischen Anlagen der Schüler und durch die 
körperliche Ertüchtigung. 
(1a) In Klassen, in denen körper- oder sinnesbehinderte 
Schüler bzw. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf gemeinsam mit Schülern ohne sonderpädagogischem 
Förderbedarf unterrichtet werden, sind Schulveranstaltun-
gen so zu planen, daß Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in größtmöglichem Ausmaß teilnehmen 
können. 
(2) - (4) ... 
 
Unterrichtsarbeit 
§ 17. (1) Der Lehrer hat in eigenständiger und verantwort-
licher Unterrichts- und Erziehungsarbeit die Aufgabe der 
österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsge-
setzes) zu erfüllen. In diesem Sinne und entsprechend dem 
Lehrplan der betreffenden Schulart hat er unter Berück-
sichtigung der Entwicklung der Schüler und der äußeren 
Gegebenheiten den Lehrstoff des Unterrichtsgegenstandes 
dem Stand der Wissenschaft entsprechend zu vermitteln, 
eine gemeinsame Bildungswirkung aller Unterrichtsgegen-
stände anzustreben, den Unterricht anschaulich und ge-
genwartsbezogen zu gestalten, die Schüler zur Selbsttätig-
keit und zur Mitarbeit in der Gemeinschaft anzuleiten, jeden 
Schüler nach Möglichkeit zu den seinen Anlagen entspre-
chenden besten Leistungen zu führen, durch geeignete 
Methoden und durch zweckmäßigen Einsatz von Unter-
richtsmitteln den Ertrag des Unterrichtes als Grundlage 
weiterer Bildung zu sichern und durch entsprechende 
Übungen zu festigen. Im Betreuungsteil an ganztägigen 
Schulformen hat der Lehrer in eigenständiger und verant-
wortlicher Erziehungsarbeit die im § 2 Abs. 3 des Schul-
organisationsgesetzes grundgelegte Aufgabe zu erfüllen. 
(2) - (3) ... 
(4) Für Kinder, bei denen gemäß § 8 Abs. 1 des Schul-
pflichtgesetzes 1985 ein sonderpädagogischer Förderbe-
darf festgestellt wurde, hat unter Bedachtnahme auf diese 
Feststellung 
a) der Bezirksschulrat zu entscheiden, ob und in welchem 
Ausmaß der Schüler nach dem Lehrplan einer anderen 
Schulart zu unterrichten ist, 



b) die Schulkonferenz zu entscheiden, ob und in welchen 
Unterrichtsgegenständen der Schüler nach dem Lehrplan 
einer anderen Schulstufe als der seinem Alter entsprechen-
den, zu unterrichten ist. 
Bei der Entscheidung gemäß lit. a und b ist anzustreben, 
daß der Schüler die für ihn bestmögliche Förderung erhält. 
Gegen eine Entscheidung gemäß lit. a ist eine Berufung an 
die Schulbehörde zweiter Instanz zulässig; gegen die Ent-
scheidung der Schulbehörde zweiter Instanz ist ein or-
dentliches Rechtsmittel nicht zulässig. 
 
Leistungsbeurteilung 
§ 18. (1) - (5) ... 
(6) Schüler, die wegen einer körperlichen Behinderung eine 
entsprechende Leistung nicht erbringen können oder 
durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich gefährdet 
wären, sind entsprechend den Forderungen des Lehrplanes 
unter Bedachtnahme auf den wegen der körperlichen Be-
hinderung bzw. gesundheitlichen Ge fährdung erreichbaren 
Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen, soweit die 
Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichts-
gegenstandes grundsätzlich erreicht wird. 
(7) - (12) ... 
(13) Pflichtpraktika und Praktika außerhalb des schulischen 
Unterrichtes, verbindliche und unverbindliche Übungen 
sowie therapeutische und funktionelle Übungen sowie 
Kurse im Zusammenhang mit der Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfes (§ 8 Abs. 2 und 3 
des Schulpflichtgesetzes 1985) sind nicht zu beurteilen. 
 
Information der Erziehungsberechtigten und der Lehrbe-
rechtigten 
§ 19. (1) Die Erziehungsberechtigten sind von der Beur-
teilung der Leistungen des Schülers durch Schulnachrich-
ten im Sinne der folgenden Bestimmungen in Kenntnis zu 
setzen. Darüber hinaus ist den Erziehungsberechtigten an 
allgemeinbildenden Pflichtschulen durch zwei Sprechtage 
im Unterrichtsjahr, an allen anderen Schularten - ausge-
nommen an Berufsschulen - durch die wöchentliche 
Sprechstunde des einzelnen Lehrers sowie bei Bedarf 
durch Sprechtage Gelegenheit zu Einzelaussprachen zu 
geben. An allgemeinbildenden Pflichtschulen haben die 
Lehrer den Erziehungsberechtigten, an Berufsschulen den 
Erziehungsberechtigten und den Lehberechtigten auf deren 
Verlagen zu Einzelaussprachen zur Verfügung zu stehen. 
(2) Am Ende des ersten Semesters ist - ausgenommen die 
Vorschulstufe, die lehrgangs- und saisonmäßigen Berufs-
schulen, die Lehrgänge und Kurse mit einer kürzeren Un-
terrichtsdauer als einem Unterrichtsjahr - für jeden Schüler 
eine Schulnachricht auszustellen. Die Schulnachricht hat 
die Noten des Schülers in den einzelnen Unterrichtsgegen-
ständen (§ 18) zu enthalten. ... 
Sofern für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
Lehrpläne verschiedener Schularten oder Schulstufen 
Anwendung finden, sind Abweichungen vom Lehrplan der 
Schulart und der Schulstufe, die der Schüler besucht, zu 
vermerken. ... 
Für verbindliche und unverbindliche Übungen sowie für 
therapeutische und funktionelle Übungen sind nur Teil-
nahmevermerke aufzunehmen. Der Bundesminister für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten kann durch 
Verordnung für die erste oder die ersten beiden Stufen der 

Volksschule und für Sonderschulen mit Klassenlehrer-
system bestimmen, daß für alle oder mehrere Unterrichts-
gegenstände, ausgenommen Religion, nur eine Gesamt note 
einzutragen ist. In Sonderschulen für schwerstbehinderte 
Kinder ist anstelle der Noten der erreichte Entwick-
lungsstand des Schülers darzustellen; dies gilt auch in 
Sonderschulen für mehrfach behinderte Kinder, wenn 
Arten und Ausmaß der Mehrfachbehinderung diese Form 
der Beurteilung erforderlich machen. 
(3) - (9) ... 
 
Jahreszeugnis, Abschlußzeugnis, Schulbesuchsbestäti-
gung 
§ 22. (1) Am Ende eines jeden Unterrichtsjahres, bei lehr-
gangsmäßigen Berufsschulen am Ende des Lehrganges, ist 
dem Schüler ein Jahreszeugnis über die betreffende Schul-
stufe auszustellen, soweit in den Abs. 7 und 8 nicht ande-
res bestimmt ist. 
(2) Das Jahreszeugnis hat insbesondere zu enthalten: 
a) - h) ... 
i) sofern für Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf Lehrpläne verschiedener Schularten oder Schul-
stufen Anwendung finden, sind Abweichungen vom Lehr-
plan der Schulart und der Schulstufe, die der Schüler be-
sucht, zu vermerken; 
j) - l) ... 
(3) – (11) ... 
 
Aufsteigen 
§ 25. (1) Ein Schüler ist zum Aufsteigen in die nächsthöhere 
Schulstufe berechtigt, wenn er die Schulstufe erfolgreich 
abgeschlossen hat. Eine Schulstufe ist erfolgreich 
abgeschlossen, wenn das Jahreszeugnis in allen Pflichtge-
genständen eine Beurteilung aufweist und in keinem 
Pflichtgegenstand die Note „Nicht genügend“ enthält. Eine 
Schulstufe gilt auch dann als erfolgreich abgeschlossen, 
wenn bei Wiederholen von Schulstufen das Jahreszeugnis 
in einem Pflichtgegenstand die Note „Nicht genügend“ 
enthält und dieser Pflichtgegenstand vor der 
Wiederholung der Schulstufe zumindest mit „Befriedigend“ 
beurteilt wurde. 
(2) - (5) ... 
(5a) Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an 
allgemeinen Schulen sind berechtigt, in die nächsthöhere 
Schulstufe aufzusteigen, wenn dies für den Schüler insge-
samt eine bessere Entwicklungsmöglichkeit bietet; hierüber 
hat die Schulkonferenz gemäß § 20 Abs. 6 zu entscheiden. 
(6) Schüler von Sonderschulen für schwerstbehinderte 
Kinder und von Sonderschulen für mehrfach behinderte 
Kinder sind berechtigt, in die nächsthöhere Lehrplanstufe 
aufzusteigen, wenn sie nach der Entscheidung der Schul-
konferenz gemäß § 20 Abs. 8 hiefür geeignet sind. 
(7) - (9) ... 
 
Aufnahme in die 1. Stufe einer Hauptschule, einer mitt-
leren oder einer höheren Schule 
§ 28. (1) Der erfolgreiche Abschluß der 4. Stufe der 
Volksschule als Voraussetzung für die Aufnahme in die 1. 
Stufe einer Hauptschule oder einer allgemeinbildenden 
höheren Schule ist gegeben, wenn das Zeugnis über die 4. 
Stufe der Volksschule in allen Pflichtgegenständen eine 
Beurteilung aufweist und in keinem Pflichtgegenstand die 



Note „Nicht genügend“ enthält. Darüber hinaus gilt für die 
Aufnahme in die erste Klasse einer allgemeinbildenden 
höheren Schule § 40 Abs. 1 des Schulorganisationsgeset-
zes. Die vorstehenden Bestimmungen finden keine An-
wendung bei Aufnahme eines Schülers mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf in eine Hauptschule oder die Unter-
stufe einer allgemeinbildenden höheren Schule auf Grund 
des § 8a Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes 1985. 
(2) - (3) ... 
(4) Zeugnisse von Sonderschulen, in denen der Lehrplan 
der Volksschule, der Hauptschule oder der Polytechni-
schen Schule angewendet wird, sind im Sinne der vorste-
henden Absätze wie Zeugnisse der Volks- bzw. Haupt-
schule bzw. der Polytechnischen Schule zu werten. 
(5)  ... 
 
Lehrerkonferenzen 
§ 57. (1) Lehrerkonferenzen sind die Schulkonferenz, die 
Abteilungskonferenz, die Werkstättenlehrer (Bauhofleh-
rer)konferenz und die Klassenkonferenz. 
(2) Die Lehrer einer Schule bilden unter dem Vorsitz des 
Schulleiters die Schulkonferenz, die Lehrer einer Fachab-
teilung unter dem Vorsitz des Abteilungsvorstandes die 
Abteilungskonferenz, die Lehrer einer Werkstätte (des 
Bauhofes) unter dem Vorsitz des Werkstättenleiters (Bau-
hofleiters) die Werkstättenlehrer(Bauhoflehrer)konferenz 
und die Lehrer einer Klasse unter dem Vorsitz des Klas-
senvorstandes die Klassenkonferenz. 
(3) Aus besonderen Anlässen können zur Erreichung be-
stimmter Ziele auch andere Lehrerkonferenzen, wie z.B. 
Konferenzen der Lehrer für einen Unterrichtsgegenstand 
oder Konferenzen betreffend den gemeinsamen Unterricht 
von Kindern ohne und mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf, einberufen werden. Den Vorsitz bei derartigen 
Lehrerkonferenzen hat der jeweils anwesende dienstälteste 
Lehrer zu führen. In Lehrerkonferenzen gemäß § 31b Abs. 
3, in Lehrerkonferenzen betreffend einzelne leistungsdif-
ferenzierte Pflichtgegenstände und an Schulen unter be-
sonderer Berücksichtigung der musischen oder sportlichen 
Ausbildung in Lehrerkonferenzen betreffend den Schwer-
punktbereich hat der jeweilige Fachkoordinator den Vorsitz 
zu führen; ist kein Fachkoordinator bestellt oder ist dieser 
verhindert, obliegt der Vorsitz dem jeweils anwesenden 
dienstältesten Lehrer. 
(4) - (11) ... 
 
Beratung zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten 
§ 62. (1) Lehrer und Erziehungsberechtigte haben eine 
möglichst enge Zusammenarbeit in allen Fragen der Er-
ziehung und des Unterrichtes der Schüler zu pflegen. Zu 
diesem Zweck sind Einzelaussprachen (§ 19 Abs. 1) und 
gemeinsame Beratungen zwischen Lehrern und Erzie-
hungsberechtigten über Fragen der Erziehung, den Lei-
stungsstand, den geeignetsten Bildungsweg (§ 3 Abs. 1 
des Schulorganisationsgesetzes), die Schulge-
sundheitspflege und den gemeinsamen Unterricht von 
Kindern ohne und mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
durchzuführen. 
(2) - (3) ... 
 
Verfahren 

§ 70. (1) Soweit zur Durchführung von Verfahren auf Grund 
dieses Bundesgesetzes andere Organe als die 
Schulbehörden des Bundes (Schulleiter, Lehrerkonferenz, 
Prüfungskommission usw.) berufen sind, sind in den nach-
stehend angeführten Angelegenheiten die Abs. 2 bis 4 an-
zuwenden: 
a) Aufnahme in die Schule und Übertritt in eine andere 
Schulart oder eine andere Form oder Fachrichtung einer 
Schulart (§§ 3 bis 5, 29 bis 31), 
b) Zulassung zu Aufnahms - und Eignungsprüfungen (§ 6), 
c) Besuch von Pflichtgegenständen, Freigegenständen, 
verbindlichen und unverbindlichen Übungen, des För-
derunterrichtes sowie des Betreuungsteiles an ganztägigen 
Schulen (§§ 11, 12, 12a), 
d) Festlegung besonderer Lehrplanmaßnahmen für Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf (§ 17 Abs. 4 lit. b), 
e) Bestimmung von Beurteilungsgrundlagen gemäß § 18 
Abs. 12, 
f) Stundung von Feststellungsprüfungen (§ 20 Abs. 3), 
g) Verlängerung der Höchstdauer des Schulbesuches (§ 32 
Abs. 8), 
h) Zulassung zu Reifeprüfungen, Reife- und Diplomprü-
fungen, Diplomprüfungen, Befähigungsprüfungen, Ab-
schlußprüfungen einschließlich Vorprüfungen und Zu-
satzprüfungen in einer anderen als der beantragten Form 
und Nichtzulassung zu diesen Prüfungen sowie Zulassung 
zu Externistenprüfungen (§§ 36, 40 bis 42), 
i) Fernbleiben von der Schule (§ 45), 
j) Versetzung in eine Parallelklasse oder einen anderen 
Lehrgang (§ 47 Abs. 2). 
(2) Der Erlassung einer Entscheidung hat die Feststellung 
des maßgebenden Sachverhaltes, soweit er nicht von vorn-
herein klar gegeben ist, durch Beweise voranzugehen. Als 
Beweismittel kommt alles in Betracht, was zur Feststellung 
des maßgebenden Sachverhaltes geeignet und nach Lage 
des einzelnen Falles zweckdienlich ist. Dem Schüler 
(Aufnahmsbewerber, Prüfungskandidaten) ist, sofern der 
Sachverhalt nicht von vornherein klar gegeben ist oder 
seinem Standpunkt nicht vollinhaltlich Rechnung getragen 
werden soll, Gelegenheit zu geben, zu den Sachverhalts-
feststellungen Stellung zu nehmen. 
(3) Entscheidungen können sowohl mündlich als auch 
schriftlich erlassen werden. Sofern einem Ansuchen nicht 
vollinhaltlich stattgegeben wird, kann innerhalb einer 
Woche eine schriftliche Ausfertigung der Entscheidung 
verlangt werden. 
(4) Die schriftliche Ausfertigung einer Entscheidung hat zu 
enthalten: 
a) Bezeichnung und Standort der Schule, Bezeichnung des 
entscheidenden Organes; 
b) den Inhalt der Entscheidung unter Anführung der an-
gewendeten Gesetzesstellen; 
c) die Begründung, wenn dem Standpunkt des Schülers 
(Aufnahmsbewerbers, Prüfungskandidaten) nicht vollin-
haltlich Rechnung getragen wird; 
d) Datum der Entscheidung; 
e) die Unterschrift des entscheidenden Organes, bei Kolle-
gialorganen des Vorsitzenden; 
f) die Rechtsmittelbelehrung, wenn dem Ansuchen nicht 
vollinhaltlich stattgegeben wird. 
 
Berufung 



§ 71. (1) Gegen Entscheidungen in den Angelegenheiten 
des § 70 Abs. 1 ist die Berufung an die Schulbehörde erster 
Instanz zulässig. Die Berufung ist schriftlich, telegraphisch 
oder mittels Telekopie innerhalb von fünf Tagen bei der 
Schule, im Falle der Externistenprüfungen bei der 
Prüfungskommission, einzubringen. 
(2) - (9) ... 
 
 
 
 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
(LDG 1984); BGBl.Nr. 302/1984, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl.Nr. 772/1996. 
 
Vorübergehende Verwendung bei einer Dienststelle der 
Verwaltung oder einer in der Verwaltung des Bundes 
stehenden Schule 
§ 22. (1) Der Landeslehrer kann bei Bedarf mit seiner 
Zustimmung unter Freistellung von der bisherigen Unter-
richtserteilung vorübergehend einer Dienststelle des Bun-
des oder der Landesverwaltung oder einer in der Verwal-
tung des Bundes stehenden Schule zugewiesen werden. 
Für 
1. Unterrichtstätigkeiten im Bereich der Lehreraus- und 
Lehrerfortbildung und 
2. Unterrichtstätigkeiten im Bereich der Betreuung von 
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Bun-
desschulen bis einschließlich der 8. Schulstufe und der 
Betreuung von körper- und sinnesbehinderten Schülern an 
Bundesschulen 
darf auch eine Mitverwendung erfolgen. 
(2) – (5) ... 
 
Lehrverpflichtung - Allgemeines 
§ 43. (1) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung (§ 31) richtet 
sich nach den §§ 48 bis 53. Der Landeslehrer ist hiebei 
nach Möglichkeit im vollen Ausmaß seiner Lehrver-
pflichtung zur Unterrichtserteilung heranzuziehen. 
(2) - (5) ... 
(6) An Volksschulklassen, in denen Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf (§ 8 Schulpflichtgesetz, 
BGBl.Nr. 76/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl.Nr. 513/1993) unterrichtet werden, dürfen Landes-
lehrer, welche keine Lehrbefähigung für Sonderschulen 
oder zusätzliche Ausbildung für den Unterricht in solchen 
Klassen besitzen, nur mit ihrer Zustimmung auf Grund des 
§ 13 Abs. 1 zweiter Satz des Schulorganisationsgesetzes, 
BGBl.Nr. 242/1962, in der Fassung der 15. Schulorgani-
sationsgesetz-Novelle, BGBl.Nr. 512/1993, zusätzlich 
eingesetzt werden. Ist für eine Volksschulklasse, in der 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet 
werden, kein zusätzlicher Lehrer oder ein Lehrer nur mit 
einem Teil seiner Lehrverpflichtung vorgesehen, so bedarf 
auch die Verwendung als Klassenlehrer der Zustimmung 
des Landeslehrers, wenn dieser keine Lehrbefähigung für 
Sonderschulen oder zusätzliche Ausbildung für den Unter-
richt in Volksschulklassen, in denen Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden, 
besitzt. 
 

Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer an Volks-
schulen 
§ 48. (1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an Volksschulen, 
mit Ausnahme der Religionslehrer (§ 53 Abs. 1) beträgt 23 
Wochenstunden, bei zweisprachigem Unterricht 21 
Wochenstunden ..., 
(2) ... 
(3) Ist in einer Klasse mit einem Kind oder mehreren Kin-
dern mit sonderpädagogischem Förderbedarf kein Lehrer 
zusätzlich eingesetzt, vermindert sich die Lehrverpflichtung 
des Klassenlehrers um eine halbe Wochenstunde. 
(4) - (8) ... 
 
Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer an Sonder-
schulen 
§ 50. (1) ... 
(2) Die Lehrverpflichtung der Leiter Sonderpädagogischer 
Zentren (§ 27a des Schulorganisationsgesetzes) vermindert 
sich über das gemäß § 50 in Verbindung mit § 49 Abs. 3 
erster Satz errechnete Ausmaß in der Weise, daß zwei im 
Zuständigkeitsbereich des betreffenden Sonderpädagogi-
schen Zentrums liegende Klassen mit Kindern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf an Volks- und Hauptschulen 
sowie an der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren 
Schulen zusätzlich als eine Klasse der Sonderschule ge-
rechnet werden. 
(3) Für die für Kinder mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf an Volksschulen, Hauptschulen und in der Unter-
stufe der allgemeinbildenden höheren Schulen zusätzlich 
eingesetzten Lehrer, mit Ausnahme der Religionslehrer (§ 
53 Abs. 1), beträgt die Lehrverpflichtung 23 Wochenstun-
den, bei zweisprachigem Unterricht 21 Wochenstunden. 
Diese Lehrverpflichtung vermindert sich 
1. um eine halbe Wochenstunde bei der Dienstleistung in 
einer Klasse, in der Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf unterrichtet werden; bei einer Dienstleistung 
in mehreren solchen Klassen jedoch um eine Wochen-
stunde, 
2. um eine halbe Wochenstunde für Korrekturarbeiten, 
sofern eine derartige Verminderung nicht bereits wegen 
einer anderen Dienstleistung erfolgt, und 
3. um eine halbe Wochenstunde für die Verwaltung von 
einer organisationsmäßig vorgesehenen und tatsächlich 
vorhandenen Sammlung von sonderpädagogischen Un-
terrichtsmitteln an Hauptschulen mit mindestens drei Klas-
sen mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 
 
 
 
 

Allgemeines Verwaltungsverfah-
rensgesetz 1991 (AVG) 
BGBl.Nr. 51/1991, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl.Nr. 471/1995 
 
Vertreter 
§ 10. (1) Die Beteiligten und ihre gesetzlichen Vertreter 
können sich, sofern nicht ihr persönliches Erscheinen 
ausdrücklich gefordert wird, durch eigenberechtigte Per-
sonen vertreten lassen, die sich durch eine schriftliche 
Vollmacht auszuweisen haben. Vor der Behörde kann eine 



Vollmacht auch mündlich erteilt werden; zu ihrer Beur-
kundung genügt ein Aktenvermerk. Schreitet ein Rechts-
anwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm 
erteilte Vollmacht deren urkundlichen Nachweis. 
(2) Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnis richtet sich 
nach den Bestimmungen der Vollmacht; hierüber auftau-
chende Zweifel sind nach den Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts zu beurteilen. Die Behörde hat die Behebung 
etwaiger Mängel unter sinngemäßer Anwendung des § 13 
Abs. 3 von Amts wegen zu veranlassen. 
(3) Als Bevollmächtigte sind solche Personen nicht zuzu-
lassen, die unbefugt die Vertretung anderer zu Er-
werbszwecken betreiben. 
(4) Die Behörde kann von einer ausdrücklichen Vollmacht 
absehen, wenn es sich um die Vertretung durch amtsbe-
kannte Familienmitglieder, Haushaltsangehörige, Ange-
stellte oder durch amtsbekannte Funktionäre von berufli-
chen oder anderen Organisationen handelt und Zweifel 
über Bestand und Umfang der Vertretungsbefugnis nicht 
obwalten. 
(5) Die Beteiligten können sich eines Rechtsbeistandes 
bedienen und auch in seiner Begleitung von der Behörde 
erscheinen. 
(6) Die Bestellung eines Bevollmächtigten schließt nicht 
aus, daß der Vollmachtgeber im eigenen Namen Erklä-
rungen abgibt. 
 
Anbringen 
§ 13. (1) Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwerden und 
sonstige Mitteilungen können, sofern in den Verwaltungs-
vorschriften nicht anderes bestimmt ist, bei der Behörde 
schriftlich oder, soweit es der Natur der Sache nach tunlich 
erscheint, mündlich oder telephonisch eingebracht werden. 
Schriftliche Anbringen können nach Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden technischen Mittel auch telegra-
phisch, fernschriftlich, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch mögli-
chen Weise eingebracht werden. 
(2) Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist gebunden 
sind oder durch die der Lauf einer Frist bestimmt wird, sind 
schriftlich einzubringen. 
(3) Formgebrechen schriftlicher Anbringen ermächtigen die 
Behörde nicht zur Zurückweisung. Die Behörde hat 
vielmehr dem Einschreiter die Behebung der Formgebre-
chen mit der Wirkung aufzutragen, daß das Anbringen 
nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmen-
den, angemessenen Frist zurückgewiesen wird. Wird das 
Formgebrechen rechtzeitig behoben, so gilt das Anbringen 
als ursprünglich richtig eingebracht. 
(4) Weist eins schriftliches Anbringen keine eigenhändige 
und urschriftliche Unterschrift auf, so kann die Behörde, 
wenn sie Zweifel darüber hat, ob das Anbringen von der 
darin genannten Person stammt, eine Bestätigung durch 
ein schriftliches Anbringen mit eigenhändiger und ur-
schriftlicher Unterschrift auftragen, und zwar mit der Wir-
kung, daß das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer 
gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist nicht 
mehr behandelt wird. Mit gleicher Wirkung kann auch die 
schriftliche Bestätigung eines mündlichen Anbringens 
aufgetragen werden. 
(5) Zur Entgegennahme mündlicher Anbringen ist die 
Behörde, außer bei Gefahr im Verzug, nur während der für 
den Parteienverkehr bestimmten Zeit, zur Entgegennahme 

schriftlicher Eingaben nur während der Amtsstunden ver-
pflichtet. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr 
bestimmte Zeit sind bei der Behörde durch Anschlag 
kundzumachen. 
(6) Die Behörde ist nicht verpflichtet, Anbringen, die sich 
auf keine bestimmte Angelegenheit beziehen, in Ver-
handlung zu nehmen. 
 
Rechtsbelehrung 
§ 13a. Die Behörde hat Personen, die nicht durch berufs-
mäßige Parteienvertreter vertreten sind, die zur Vornahme 
ihrer Verfahrenshandlungen nötigen Anleitungen in der 
Regel mündlich zu geben und sie über die mit diesen 
Handlungen oder Unterlassungen unmittelbar verbunde-
nen Rechtsfolgen zu belehren. 
 
Akteneinsicht 
§ 17. (1) Die Behörde hat, sofern die Verwaltungsvor-
schriften nicht anderes bestimmen, den Parteien Einsicht in 
die ihre Sache betreffenden Akten oder Aktenteile zu 
gestatten; die Parteien können sich davon an Ort und Stelle 
Abschriften selbst anfertigen oder nach Maßgabe der vor-
handenen technischen Möglichkeiten auf ihre Kosten Ko-
pien anfertigen lassen. 
(2) Allen an einem Verfahren beteiligten Parteien muß auf 
Verlangen die Akteneinsicht in gleichem Umfang gewährt 
werden. 
(3) Von der Akteneinsicht sind Aktenbestandteile aus-
genommen, insoweit deren Einsichtnahme eine Schädigung 
berechtigter Interessen einer Partei oder dritter Personen 
oder eine Gefährdung der Aufgaben der Behörde 
herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens beeinträchti-
gen würde. 
(4) Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht ist kein 
Rechtsmittel zulässig. 
 
Zweck und Gang des Ermittlungsverfahrens 
Allgemeine Grundsätze 
§ 37. Zweck des Ermittlungsverfahrens ist, den für die 
Erledigung einer Verwaltungssache maßgebenden Sach-
verhalt festzustellen und den Parteien Gelegenheit zur 
Geltendmachung ihrer Rechte und rechtlichen Interessen 
zu geben. 
 
Allgemeine Grundsätze über den Beweis 
§ 45. (1) Tatsachen, die bei der Behörde offenkundig sind, 
und solche, für deren Vorhandensein das Gesetz eine 
Vermutung aufstellt, bedürfen keines Beweises. 
(2) Im übrigen hat die Behörde unter sorgfältiger Berück-
sichtigung der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens nach 
freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als 
erwiesen anzunehmen ist oder nicht. 
(3) Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis 
der Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu neh-
men. 
 
§ 46. Als Beweismittel kommt alles in Betracht, was zur 
Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes geeignet 
und nach Lage des einzelnen Falles zweckdienlich ist. 
 
Sachverständige 



§ 52. (1) Wird die Aufnahme eines Beweises durch Sach-
verständige notwendig, so sind die der Behörde beigege-
benen oder zur Verfügung stehenden amtlichen Sachver-
ständigen (Amtssachverständige) beizuziehen. 
(2) Wenn Amtssachverständige nicht zur Verfügung ste-
hen oder es mit Rücksicht auf die Besonderheit des Falles 
geboten ist, kann die Behörde aber ausnahms weise andere 
geeignete Personen als Sachverständige (nichtamtliche 
Sachverständige)  heranziehen. 
(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, so 
kann die Behörde dennoch nichtamtliche Sachverständige 
heranziehen, wenn davon eine wesentliche Beschleuni-
gung des Verfahrens zu erwarten ist. Die Heranziehung ist 
jedoch nur zulässig, wenn sie von demjenigen, über dessen 
Ansuchen das Verfahren eingeleitet wurde, angeregt wird 
und die daraus entstehenden Kosten einen von dieser Par-
tei bestimmten Betrag voraussichtlich nicht überschreiten. 
(4) Der Bestellung zum nichtamtlichen Sachverständigen 
hat Folge zu leisten, wer zur Erstattung von Gutachten der 
erforderten Art öffentlich bestellt ist oder wer die Wissen-
schaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis die 
Voraussetzung der geforderten Begutachtung ist, öffent-
lich als Erwerb ausübt oder zu deren Ausübung öffentlich 
angestellt oder ermächtigt ist. Nichtamtliche Sachverstän-
dige sind zu beeiden, wenn sie nicht schon für die Erstat-
tung von Gutachten der erforderten Art im allgemeinen 
beeidet sind. Die §§ 49 und 50 gelten auch für nichtamt -
liche Sachverständige. 
 
§ 53. (1) Auf Amtsverschwiegenheit ist § 7 anzuwenden. 
Andere Sachverständige sind ausgeschlossen, wenn einer 
der Gründe des § 7 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 zutrifft; außerdem 
können sie von einer Partei abgelehnt werden, wenn diese 
Umstände glaubhaft macht, die die Unbefangenheit oder 
Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel stellen. Die 
Ablehnung kann vor der Vernehmung des Sachver-
ständigen, später aber nur dann erfolgen, wenn die Partei 
glaubhaft macht, daß sie den Ablehnungsgrund vorher 
nicht erfahren oder wegen eines für sie unüberwindbaren 
Hindernisses nicht rechtzeitig geltend machen konnte. 
(2) Über den Ablehnungsantrag entscheidet die Behörde 
endgültig. 
 
Erlassung von Bescheiden 
§ 56. Die Erlassung eines Bescheides (Entscheidung oder 
Verfügung) hat, wenn es sich nicht um eine Ladung (§ 19) 
oder einen Bescheid nach § 57 handelt, die Feststellung 
des maßgebenden Sachverhaltes, soweit er nicht von vorn-
herein klar gegeben ist, nach den §§ 37 und 39 voranzuge-
hen. 
 
Inhalt und Form der Bescheide 
§ 58. (1) Jeder Bescheid ist ausdrücklich als solcher zu 
bezeichnen und hat den Spruch und die Rechtsmittelbe-
lehrung zu enthalten. 
(2) Bescheide sind zu begründen, wenn dem Standpunkt 
der Partei nicht vollinhaltlich Rechnung getragen oder über 
Einwendungen oder Anträge von Beteiligten abge-
sprochen wird. 
(3) Im übrigen gilt auch für Bescheide § 18 Abs. 4. 
 

§ 59. (1) Der Spruch hat die in Verhandlung stehende 
Angelegenheit und alle die Hauptfrage betreffenden Par-
teianträge, ferner die allfällige Kostenfrage in möglichst 
gedrängter, deutlicher Fassung und unter Anführung der 
angewendeten Gesetzesbestimmungen, und zwar in der 
Regel zur Gänze, zu erledigen. Läßt der Gegenstand der 
Verhandlung eine Trennung nach mehreren Punkten zu, so 
kann, wenn dies zweckmäßig erscheint, über jeden dieser 
Punkte, sobald er spruchreif ist, gesondert abgesprochen 
werden. 
(2) Wird die Verbindlichkeit zu einer Leistung oder zur 
Herstellung eines bestimmten Zustandes ausgesprochen, 
so ist im Spruch zugleich auch eine angemessene Frist zur 
Ausführung des Leistung oder Herstellung zu bestimmen. 
 
§ 60. In der Begründung sind die Ergebnisse des Ermitt-
lungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßge-
benden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung 
der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammenzufassen. 
 
§ 61. (1) Die Rechtsmittelbelehrung hat anzugeben, ob der 
Bescheid noch einem weiteren Rechtszug unterliegt oder 
nicht und bejahendenfalls, innerhalb welcher Frist und bei 
welcher Behörde das Rechtsmittel einzubringen ist. Sie hat 
ferner auf das Erfordernis eines begründeten Rechtsmit-
telantrages hinzuweisen. 
(2) Enthält der Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung oder 
fälschlich die Erklärung, daß kein Rechtsmittel zulässig sei 
oder ist keine oder eine kürzere als die gesetzliche 
Rechtsmittelfrist angegeben, so gilt das Rechtsmittel als 
rechtzeitig eingebracht, wenn es innerhalb der gesetzlichen 
Frist eingebracht wurde. 
(3) Ist in dem Bescheid eine längere als die gesetzliche Frist 
angegeben, so gilt das innerhalb der angegebenen Frist 
eingebrachte Rechtsmittel als rechtzeitig. 
(4) Enthält der Bescheid keine oder eine unrichtige Angabe 
über die Behörde, bei der das Rechtsmittel einzubringen ist, 
so ist das Rechtsmittel auch dann richtig eingebracht, 
wenn es bei der Behörde, die den Bescheid ausgefertigt 
hat, oder bei der angegebenen Behörde eingebracht wurde. 
(5) Enthält der Bescheid keine oder eine unrichtige Angabe 
über das Erfordernis eines begründeten Rechtsmit-
telantrages, so gilt das Fehlen eines solchen als Formge-
brechen (§ 13 Abs. 3). 
 
§ 61a. Bescheide, die in letzter Instanz erlassen werden, 
haben, wenn dem Standpunkt der Partei nicht vollinhaltlich 
Rechnung getragen oder wenn über Einwendungen oder 
Anträge von Beteiligten abgesprochen wird, auf die 
Möglichkeit einer Beschwerde beim Verwaltungsgerichts-
hof oder Verfassungsgerichtshof, auf die bei der Einbrin-
gung einer solchen Beschwerde einzuhaltende Frist sowie 
auf das Formerfordernis der Unterschrift eines Rechtsan-
waltes hinzuweisen. 
§ 62. (1) Wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht ande-
res bestimmt ist, können Bescheide sowohl schriftlich als 
auch mündlich erlassen werden. 
(2) Der Inhalt und die Verkündung eines mündlichen Be-
scheides ist, wenn die Verkündung bei einer mündlichen 
Verhandlung erfolgt, am Schluß der Verhandlungsschrift, in 
anderen Fällen in einer besonderen Niederschrift zu 
beurkunden. 



(3) Eine schriftliche Ausfertigung des mündlich verkün-
deten Bescheides ist den bei der Verkündung nicht anwe-
senden und jenen Parteien zuzustellen, die spätestens drei 
Tage nach der Verkündung eine Ausfertigung verlangen; 
über dieses Recht ist die Partei bei Verkündung des münd-
lichen Bescheides zu belehren. 
(4) Schreib- und Rechenfehler oder diesen gleichzuhal-
tende, offenbar auf einem Versehen oder offenbar aus-
schließlich auf technisch mangelhaftem Betrieb einer au-
tomationsunterstützten Datenverarbeitungsanlage beru-
hende Unrichtigkeiten in Bescheiden kann die Behörde 
jederzeit von Amts wegen berichtigen. 
 
Berufung 
§ 63. (1) Der Instanzenzug und das Recht zur Einbringung 
der Berufung und sonstiger Rechtsmittel (Vorstellung) 
richten sich, abgesehen von den in diesem Bundesgesetz 
besonderen geregelten Fällen, nach den Verwaltungsvor-
schriften. 
(2) Gegen nur das Verfahren betreffende Anordnungen ist 
eine abgesonderte Berufung nicht zulässig. Sie können erst 
in der Berufung gegen den die Angelegenheit erledigenden 
Bescheid angefochten werden. 
(3) Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen 
den sie sich richtet, und einen begründeten Berufungs-
antrag zu enthalten. 
(4) Eine Berufung ist nicht mehr zulässig, wenn die Partei 
nach der Zustellung oder Verkündung des Bescheides 
ausdrücklich auf die Berufung verzichtet hat. 
(5) Die Berufung ist von der Partei binnen zwei Wochen bei 
der Behörde einzubringen, die den Bescheid in erster 
Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt für jede Partei mit der 
an sie erfolgten Zustellung der schriftlichen Ausfertigung 
des Bescheides, im Fall bloß mündlicher Verkündung mit 
dieser. Wird eine Berufung innerhalb dieser Frist bei der 
Berufungsbehörde eingebracht, so gilt dies als rechtzeitige 
Einbringung; die Berufungsbehörde hat die bei ihr 
eingebrachte Berufung unverzüglich an die Behörde erster 
Instanz weiterzuleiten. 
 
§ 64. (1) Rechtzeitig eingebrachte Berufungen haben auf-
schiebende Wirkung. 
(2) Die Behörde kann die aufschiebende Wirkung aus-
schließen, wenn die vorzeitige Vollstreckung im Interesse 
einer Partei oder des öffentlichen Wohles wegen Gefahr im 
Verzug dringend geboten ist. Ein solcher Ausspruch ist 
tunlichst schon in den über die Hauptsache ergehenden 
Bescheid aufzunehmen. 
 
§ 64a. (1) Die  Behörde, die den Bescheid erlassen hat, kann 
, wenn nur eine der Parteien Berufung erhoben hat oder 
wenn keine einander widersprechenden Berufungsanträge 
vorliegen, die Berufung nach Durchführung allfälliger 
weiterer Ermittlungen binnen zweier Monate nach 
Einlangen der zulässigen Berufung bei der Stelle, bei der sie 
einzubringen war, durch Berufungsvorentscheidung 
erledigen und den von ihr erlassenen Bescheid nach jeder 
Richtung abändern, ergänzen oder aufheben. 
(2) Die Berufungsvorentscheidung ist jeder Partei zuzu-
stellen. Jede Partei kann binnen zwei Wochen nach Zu-
stellung der Berufungsvorentscheidung den Antrag 
stellen, daß die Berufung der Berufungsbehörde zur 
Entscheidung vorgelegt wird (Vorlageantrag). In der 

Berufungsvorentscheidung ist auf die Möglichkeit eines 
solchen Vorlageantrages hinzuweisen. Mit dem Einlangen 
eines rechtzeitig eingebrachten Vorlageantrages tritt die 
Berufungsvorentscheidung außer Kraft. Die Parteien sind 
über das Außerkrafttreten der Berufungsvorentscheidung 
zu verständigen. 
 
 
 
 
 
Abänderung und Behebung von Amts wegen 
§ 68. (1) Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen 
der §§ 69 und 71 die Abänderung eines der Berufung nicht 
oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, sind, 
wenn die Behörde nicht den Anlaß zu einer Verfügung 
gemäß den Abs. 2 bis 4 findet, wegen entschiedener Sache 
zurückzuweisen. 
(2) Von Amts wegen können Bescheide, aus denen nie-
mandem ein Recht erwachsen ist, sowohl von der Behörde 
oder vom unabhängigen Verwaltungssenat, die oder der 
den Bescheid erlassen hat, als auch in Ausübung des Auf-
sichtsrechtes von der sachlich in Betracht kommenden 
Oberbehörde aufgehoben oder abgeändert werden. 
(3) Andere Bescheide kann in Wahrung des öffentlichen 
Wohles die Behörde, die den Bescheid in letzter Instanz 
erlassen hat, wenn ein unabhängiger Verwaltungssenat 
entschieden hat, dieser, oder die sachlich in Betracht 
kommende Oberbehörde insoweit abändern, als dies zur 
Beseitigung von das Leben oder die Gesundheit von Men-
schen gefährdenden Mißständen oder zur Abwehr schwe-
rer volkswirtschaftlicher Schädigungen notwendig und 
unvermeidlich ist. In allen Fällen hat die Behörde mit 
möglichster Schonung erworbener Rechte vorzugehen. 
(4) Außerdem können Bescheide von Amts wegen in Aus-
übung des Aufsichtsrechtes von der sachlich in Betracht 
kommenden Oberbehörde als nichtig erklärt werden, wenn 
der Bescheid 
1. von einer unzuständigen Behörde oder von einer nicht 
richtig zusammengesetzten Kollegialbehörde erlassen 
wurde,  
2. einen strafgesetzwidrigen Erfolg herbeiführen würde, 
3. tatsächlich undurchführbar ist oder 
4. an einem durch gesetzliche Vorschrift ausdrücklich mit 
Nichtigkeit bedrohten Fehler leidet. 
(5) Nach Ablauf von drei Jahren nach dem in § 63 Abs. 5 
bezeichneten Zeitpunkt ist eine Nichtigerklärung aus den 
Gründen des Abs. 4 Z 1 nicht mehr zulässig. 
(6) Die der Behörde in den Verwaltungsvorschriften ein-
geräumten Befugnisse zur Zurücknahme oder Einschrän-
kung einer Berechtigung außerhalb eines Berufungsver-
fahrens bleiben unberührt. 
(7) Auf die Ausübung des der Behörde gemäß den Abs. 2 
bis 4 zustehenden Abänderungs- und Behebungsrechts 
steht niemandem ein Anspruch zu. Mutwillige Aufsichts-
beschwerden und Abänderungsanträge sind nach § 35 zu 
ahnden. 
 
Entscheidungspflicht 
§ 73. (1) Die Behörde oder der unabhängige Verwaltungs-
senat sind verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvor-
schriften nicht anderes bestimmt ist, über Anträge von 



Parteien (§ 8) und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, 
spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen den 
Bescheid zu erlassen. 
(2) Wird der Bescheid der Partei nicht innerhalb dieser Frist 
zugestellt, so geht auf ihren schriftlichen Antrag die 
Zuständigkeit zur Entscheidung auf die sachlich in Be-
tracht kommende Oberbehörde, wenn aber gegen die aus-
ständige Entscheidung die Berufung an den unabhängigen 
Verwaltungssenat vorgesehen ist, auf diesen über. Ein 
solcher Antrag ist unmittelbar bei der Oberbehörde (beim 
unabhängigen Verwaltungssenat) einzubringen. Der An-
trag ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht aus-
schließlich auf ein Verschulden der Behörde zurückzufüh-
ren ist. 
(3) Für die Oberbehörde beginnt die in Abs. 1 bezeichnete 
Frist mit dem Tag des Einlangens des Antrages zu laufen. 
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für das landesgesetzliche 
Abgabenstrafrecht. 
 


